






Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 415 
- Museumsinsel Hombroich - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 16.12.2002 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der Nutzung 

Auf den als "Private Grünfläche - Kultur und Museumspark" und "Sondergebiet Kulturcampus" aus-
gewiesenen Flächen sind nur Nutzungen zulässig, die der Kunst und Kultur oder der Förderung der 
Wissenschaft dienen und mit den Zielen der Stiftung Insel Hombroich vereinbar sind. 
Auf der als Sondergebiet "Landwerkstätten" ausgewiesenen Fläche sind nur Nutzungen zulässig, die 
der Verarbeitung und dem Vertrieb ökologischer Produkte vor Ort dienen. Eingeschlossen sind Gast-
stätten und Verkaufsräume. 

2. Maß der Nutzung 

Die private Grünfläche mit der Kennziffer 1 kann bis zu 6% der Fläche bebaut werden. 
Die private Grünfläche mit der Kennziffer 2 kann bis zu 10% der Fläche bebaut werden. 
Die private Grünfläche mit der Kennziffer 3 kann bis zu 8% der Fläche bebaut werden. 
Das Sondergebiet "Kulturcampus" kann bis zu 19% der Fläche bebaut werden. 
Das Sondergebiet "Landwerkstätten" kann bis zu 11% der Fläche bebaut werden. 

Eingeschlossen in diese Flächen sind der Parkplatz beidseits der Straße Minkel und die geplante 
Stellplatzanlage am Bergerweg sowie die in Asphalt- oder Pflasterbelag hergestellten Wege. 
Soweit ein offenporiger Belag gewählt wird, ist die Anlage von Wegen und Plätzen nicht auf diese 
Flächen anzurechnen. 

3. Ökologie 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgesetzt: 

Öffentliche Straßen 
Entlang der Zufahrtstraße ist eine 3-reihige, entlang des Bergerweges eine 2-reihige Allee mit Linden, 
Stammumfang 20 / 25 cm zu pflanzen. Der Baumabstand beträgt 8 - 12 m. 
Die sonstigen Flächen zum Ausgleich für die Verkehrsfläche sind gruppenweise mit Sträuchern zu 
bepflanzen und an die Straßenrandbepflanzung anzupassen. Die Pflanzungen sind mit Wiesen- / 
Krautflächen zu unterbrechen. 

Private Flächen 
SONDERGEBIET - KULTURCAMPUS - 
Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB sind mit 
Feldgehölzen und als Obstwiese zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen. 

PRIVATE GRÜNFLÄCHE - KULTUR- UND MUSEUMSPARK - KENNZIFFER 1 UND 2 
20% der Freifläche ist mit standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Ausgeschlossen sind 
buntlaubige Gehölze sowie Hänge- und Trauerformen. 
Je 75 qm versiegelte Fläche ist zusätzlich ein groß- bis mittelkroniger Laubbaum oder Stammbusch 
mit dem Stammumfang 20 - 25 cm zu pflanzen. Als Arten können verwendet werden: Traubeneiche, 
Stieleiche, Hainbuche, Winterlinde, Esche, Bergahorn, Feldahorn. 
Die Gehölze sind um die Gebäude zu konzentrieren. 
Einfriedungen sind nur in Form von Bepflanzungen und Hecken zulässig. 
Wege und Stellplätze sind offenporig in Schotter, Schotterrasen, Rasengitterbelag oder wassergebun-
denem Belag anzulegen. 
Die Stellplatzanlage ist mit einem min. 3 m breiten Gehölzstreifen rundum einzugrünen. 



PRIVATE GRÜNFLÄCHE - KULTUR- UND MUSEUMSPARK - KENNZIFFER 3 
Eine weitere Bebauung im Rahmen des festgelegten Maßes der Nutzung ist nur außerhalb des fest-
gesetzten Landschaftsschutzgebietes und in Bereichen ohne Gehölz- und Baumbestand zulässig. 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind auf der für Maßnahmen ausgewiesenen Fläche am 
Vockrather Weg auszugleichen. Hier ist ein Feldgehölz mit Wiese in einem Flächenverhältnis von 
1:1,75 anzulegen. 

4. Altstandorte 

Gem. § 9 (1) 24 BauGB ist in den in der Planzeichnung kenntlich gemachten Bereichen bei Bodenein-
griffen eine fachgutachterliche Begleitung erforderlich. 
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